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Erziehungsdepartement

Richtlinien für die Führung und Organisation der
Volksschul-Oberstufe

Gemäss Art. 4 des kantonalen Schulgesetzes, der in der Teilrevision
dieses Gesetzes vom 5. April 1 987 neu gefasst wurde, hat die
Regierung Richtlinien für die Führung und Organisation der
Volksschul-Oberstufe zu erlassen. Der Entwurf zu diesen Richtlinien wurde
zur Orientierung des Grossen Rates im Anhang zur Botschaft
betreffend die Teilrevision des Schulgesetzes publiziert. Weder im
Grossen Rat noch in der kantonalen Erziehungskommission, welche
den Richtlinien-Entwurf ebenfalls diskutiert und zur Kenntnis genommen

hat, wurden Einwände gegen diesen Erlass erhoben.
Die Richtlinien, welche auch in Zukunft die Aufgliederung der
Volksschul-Oberstufe in Sekundärschule, Realschule, Oberstufe der
Kleinklassen sowie — in Ausnahmefällen — Oberstufe der Primarschule

vorsehen, streben eine möglichst enge Zusammenarbeit
zwischen diesen Schultypen an. Sie ermöglichen den Schüler- und
Lehreraustausch ebenso wie die gemeinsame Führung von
Oberstufen-Abteilungen der verschiedenen Schultypen im Sinne der kooperativen

Volksschul-Oberstufe.
Die Regierung hat die neuen Richtlinien für die Führung und Organisation

der Volksschul-Oberstufe am 28. September 1 987 mit dem
folgenden Wortlaut gutgeheissen und auf das Schuljahr 1988/89
in Kraft gesetzt:
l.Die Volksschul-Oberstufe schliesst an das 6. Primarschuljahr,

beziehungsweise an eine entsprechende Stufe der Kleinklassen
an. Sie gliedert sich in die erste bis dritte Klasse der Realschule
und der Sekundärschule, in die Oberstufe der Kleinklassen oder
ausnahmsweise beim Vorliegen ausserordentlicher Verhältnisse
in die Oberstufe der Primarschule.

2. Real- und Sekundärschule sowie die Oberstufe der Kleinklassen
sollen nach Möglichkeit in der gleichen Schulanlage untergebracht

werden. Im Interesse einer guten Oberstufenplanung ist
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bei allen Neu- und Umbauten von Schulanlagen der Grundsatz
der kooperativen Volksschul-Oberstufe zu berücksichtigen.

3. Der pädagogische und organisatorische Fortschritt kann in
ländlichen Gebieten oft nur durch verstärkte regionale Zusammenarbeit

erzielt werden. Dabei kann die Errichtung einer gemeinsamen

Trägerschaft für Real-, Sekundärschule und Oberstufe der
Kleinklassen eine wichtige Grundlage bilden.

4. Auf die spezifischen Bildungsinteressen und -möglichkeiten der
Real- und Sekundarschüler sowie der Oberstufenschüler der
Primarschule und der Kleinklassen soll optimal eingegangen
werden.

5. Kostenintensive technische und didaktische Lernhilfen sollen
ökonomisch für alle Schultypen der Volksschul-Oberstufe eingesetzt
werden.

6. Die Zusammenarbeit der Lehrer der Volksschul-Oberstufe soll
über die Typengrenzen hinaus, aber auch innerhalb der einzelnen

Schultypen verstärkt werden.
7. Bei der Wahl von Lehrern an Real- und Sekundärschulen sind die

sprachlich-historische und die mathematisch-naturwissenschaftliche
Fachrichtung nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

8. Angestrebt wird die kooperative Volksschul-Oberstufe, das
heisst die Zusammenarbeit zwischen Realschule, Sekundärschule
und Oberstufe der Kleinklassen in einigen Fachbereichen:
Dabei gelten folgende Grundsätze:
— Realschule, Sekundärschule und Oberstufe der Kleinklassen

sind grundsätzlich als getrennte Einheiten zu führen.
— Der Unterricht in den Hauptfächern der Real- und Sekundärschule

sowie der Oberstufe der Kleinklassen (Sprach- und
Mathematikunterricht) wird von den Lehrern des entsprechenden

Schultypus erteilt.
— In den übrigen Fächern können Lehrkräfte über die

Typengrenzen hinweg eingesetzt werden.
9. Diese Richtlinien treten auf Beginn des Schuljahres 1988/89 in

Kraft.
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Bündner Lehrerseminar

Die Aufnahmeprüfungen für den Eintritt in das Bündner Lehrerseminar

finden vom 15. bis 21. Juni 1988 statt.

Die Anmeldungen für den Eintritt müssen schriftlich bis spätestens
15. Mörz 1988 erfolgen.

Anmeldeformulare und weitere Unterlagen können beim Sekretariat

des Lehrerseminars, Plessurquai 63, 7000 Chur (Telefon
081/22 1 8 04), bezogen werden.

Die Prüfungspläne werden anfangs Juni 1 988 zugesandt.

Anmeldungen für das Konvikt für das Schuljahr 1 988/89 sind bis
31. März 1988 an die Konviktverwaltung, Arosastrasse 32,
7000 Chur (Tel. 081/22 91 23), zu senden.

SANITÄR
HEIZUNG
LÜFTUNGDU Pc
spezialisiert auf Schulhausund

Hallenbad-Bauten

Dipl. Ing. E.WILLI AG
Chur Arosa
Flims Lenzerheide

31


	Erziehungsdepartement

